
37Publireportage 2/23 | ThunMagazin 

R
E

G
IO

N
A

LE
 E

N
E

R
G

IE
B

E
R

A
T

U
N

G

Die wichtigsten Änderungen  
im Berner Energiegesetz
Anpassungen von Gesetzen und Verordnungen sind nichts Neues. Dennoch sollte  
genauer hingesehen werden, um nicht plötzlich vor Überraschungen zu stehen.

Neu muss jeder Wärmeerzeugerersatz 
via eBau an die Gemeinde gemeldet 
werden, unabhängig vom Heizsystem 
oder von der Gebäudekategorie. Als 
Ersatz eines Wärmeerzeugers gilt, 
wenn entweder der gesamte Wär-
meerzeuger, der Kessel, der Brenner 
(sofern der Kessel älter als 10 Jahre ist), 
der Kamin oder der Öltank ersetzt wird. 
Bei bestimmten Gebäudekategorien 

Per 1. Januar 2023 ist das revidierte 
kantonale Energiegesetz (KEnG) mit 
der ebenfalls revidierten kantonalen 
Energieverordnung (KEnV) in Kraft ge-
treten. Die Massnahmen des KEnG zie-
len darauf ab den Energieverbrauch zu 
reduzieren, den schädlichen CO2-Aus-
stoss zu verringern, die Nutzung von 
erneuerbaren Energien zu erhöhen, 
die Auslandabhängigkeit zu reduzie-
ren und die Versorgungssicherheit zu 
stärken. 

Ein Element dieser Teilrevision be-
trifft den Ersatz von Wärmeerzeugern. 

Bild:  Das revidierte Berner Energiegesetz 
trat per 1. 1. 2023 in Kraft und unterstützt 
die Zielerreichung der Energiestrategie.

gelten zudem Anforderungen, sofern 
das Gebäude älter als 20 Jahre ist.

Soll beispielsweise der 1:1 Ersatz ei-
ner Gasheizung in einem mehr als 
20-jährigen Haus erfolgen, gibt es drei 
Möglichkeiten, die Anforderungen zu 
erfüllen: Ein gültiges Minergie-Zertifi-
kat, die GEAK Gesamtenergieeffizienz 
«D» oder die Umsetzung einer Stan-
dardlösung – zum Beispiel «erneuerba-
res Gas aus der Schweiz», sofern der 
Gasversorger ein entsprechendes Pro-
dukt anbietet.

Mit der Teilrevision des KEnG wurde 
auch das kantonale Baugesetz ergänzt. 
Demzufolge ist bei Neubauten ein an-
gemessener Teil der Parkplätze mit 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
vorzubereiten oder auszustatten. Wei-
tere Änderungen bei Neubauten gelten 
aufgrund dringlichem Bundesbe-
schluss zur Nutzung der Sonnenener-
gie: Bei einer Gebäudefläche von mehr 
als 300 m2 muss eine Solaranlage instal-
liert werden. Diese Eigenenergieerzeu-
gung kann ebenso bei der Einhaltung 
des neuen gesetzlichen Grenzwerts der 
geforderten Gesamtenergieeffizienz 
geltend gemacht werden.

Viel Neues? Die Regionale Energie-
beratung hilft gerne weiter.
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Weitere Informationen
www.be.ch/keng – Revidiertes kantonales Energiegesetz
geak.ch – Gebäudeenergieausweis
erneuerbarheizen.ch – Heizen mit erneuerbarer Energie


